
A n t r a g 

der ÖVP- Abgeordneten Walter Lehner und Roman Köchl, eingebracht in der 

Sitzung de s Wiener Landtages am 7. Mai 1974, betreffend die Erhöhung 

der Blindenbeihilfe . 

Blinde und Schwerstsehbehi nderte - in Wien mehr als 3,500 - zählen zu 
jener Gruppe von Mitbürgern, die wegen ihres schwe ren Schioke~ls .Mi o~t nur 
die volle Anteilnahme aller verdienen, sondern auch das Anrecht haben, 
von der öffentl ichen Hand für Mehrausgaben, die durch ihre Blindhei t be­
dingt sind, eine finanzielle Unte rstützung zu erhalten: die Bl i ndenbei­
hilfe . Dis Lebensarschwernisso sind fü r all e Blinden gleich, e s erscheint 
daher widersinnig, die Höhe der Blindenbeihilfe von de r Erblindungsur­
sache oder gar von den Verschiedenheiten l andesgosetzliche r Regol unge~ 
abhängig zu machen, Dio Bl i ndenbeihilfe beträgt in Wion S 1,500,--, in 
Oberösterreich hi ngegen S 1,650,-- , do r Bund schl i eßlich bezahlt Kriegs­
blinden S 5.204.--, Es ist nicht einz usehen, warum - einmal abgesehen von 
der Regelung für Kriegsblinde - nicht wenigstens al l e Zivilblinde in allen 
Bundesländern die gleiche , möglichst ihren tatsächlichen Mehraufwand ent­
s prechende Beihil fe erhalten . 

Dia gefertigten ÖVP-Abgeordneten stellen dahe r gemäß§ 19 der G~schäfts­

ordnung f ür den Wiener Landtag don 

A n t r a g : 

Der Wiener Landtag wolle beschließen: 

"Dia Wiener Landesregiorung möge durch Ve rordnung die Blindenbeihilfe 

nach dem Blindenbeihilfegesetz derart erhöhe n, daß sie der Regelung des 

Landes Oberösterreich entspric hi:!1• 


